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1657 August 9 . , Abtei Muri A
SCHREIBEN VON ABT AEGID [VON WALDKIRCH] AN ALT AMMANN[UND DER¬

ZEITIGEN STADT- UND AMTSRAT] BEAT II. 1 ZURLAUBEN, ZUG

"Es wirdt sieh der Herr noch wot zue reflectieren wüssen 3 was gestalten bey
2

negst gehaltner Badischer Jahrrechnung [ vom 1 . Juli 1657 ] die Herren Ehren¬

gesandten von 7 lobl . [ die Freien AemterJ Regierenden Orthen [ den Schirmorten

der Abtei ] an mich wegen Schutzempfangs ein recognitiongelt abge forderet 3 mich

aber dessen billich weigeren und difficultieren sollen 3 in Considerierung 3

dass mein Gottshaus solcher schuldigkheit nit underworffen ist . Ob zwaren et¬

liche H. Ehrengesandten meinem Secretario zuo Baden fürgeworffen 3 dass das

Gottshaus annuatim den H. Eydtgnossen ein gwüsses gelt geben müessen , dise

beschwerdt aber anietzo dem Gottshaus zum besten abgenommen 3 und in dises ré¬

cognition gelt uff absterbung eines H. Prelaten verlegt worden 3 und also sich

ein H. Prélat in bedenckhung dises 3 sich nit zue beschweren habe . Wan nun aber

mit vorangezogner Praetension das Gottshaus niemahlen aggraviert war 3 so kahn

Jch vilminder sechen 3 dass man etwas dem Gottshaus zum besten thuen 3 oder

vermilteren hette können 3 dan antreffendt dis obangezognes Järliches gelt 3

so wollen meine alte Patres [=Konventualen ] von demselben gar nichts wüssen 3

Hamblichen dass solches dergestalten Järlich solle eoqpendiert worden seie 3 so

finde auch dessen in den usgaben H. Joan Jodoci [S i n g i s e n ] damahlen

auch lang Regierenden Prelaten nit einiges Wort noch andeütung 3 wol aber in

den Actis Congragationis nostrae [=Benediktinerkongregation] 3 dass die H. Eh¬

rengesandten sonderlich der 5 lobl . [ reg . ] Catholischen Orthen den Gottsheü-

seren [ in den Gemeinen Herrschaften ] Järlich ein gwüsse Collectation oder An¬

lag ufferlegt 3 ist aber dis Decret als Ecclesiae immimitati und der Gotts-



heüsseren Privilegiis zue wider , niemahlen acceptiert worden , haben auch die

lobl . Orth nach empfangnem bericht solches nit witers urgiert , dessen Jch dan

auch von Jhr Frstl . Gnaden von Einsiedlen [Abt Plazidus R e i m a n n] ver-

stendiget worden.

Was aber das eine oder andere mahlen möchte beygeloffen und praestiert worden

sein von Meinen lieben H. Antecessoren seel . ist solches zue erhaltung gueter

fründtschaft allein als ein Honorarium et non tanquam Debitum beschechen , und

sich aller schuldigkheit excipiert , wie Jch dan ietzunder glichfals bedacht

bin zur Conservierung guten willens , auch trettwen schütz und Schirms den Her¬

ren Ehrengesandten mit einem ehrengeltlin zue begegnen , Namblichen einem Je¬

dem Herren 3 duplonen oder 18 R, einem diener 1 R. Welche ich dem Herren bey

diser gebner Occasion überschickhen wollen , verhoffendt sich darmit wie glich¬

fals etlich andere H. Ehrengesandte , denen ich es auch albereit Übermacht,

begnüegen , es für ein Honorarium annermen , und meinem Gottshaus und Nachkhom-

men zue kheinem praeiudiz oder Nachtheil ziechen werde , wie dan mir nit zwiff-

let , wegen des Herren ieweils gueter erspürter anneigung , und ihme selbst wol-

bekandter ietziger beschaffenheit der nöttigen geltmittlen meines Gottshauses

nit allein sich mit disem wol contentieren , sonder neben fründtlicher pit^

sich Jeweils meines Gottshauses gueter Freündt und Favorit erzeigen [wolle]

. . . ohnbeschwert der Herr umb den empfang des gelt ein Zurugk antwort schik-

ken " .

1 ) Fälschlicherweise Beat Jakob genannt.
2 ) In den gedruckten EA - s . FEAWIll , 33 73 (Nr . 212 ) - wird das <.unten - genannte

Geschäft nicht erwähnt ; vgl . indessen Kiem/Muri II 38 - 39 . Beat II . Zurlau¬
ben war an dieser Jahrrechnung Zuger Tagsatzungsgesandter.

Original , mit Siegel AH 80 , 487 - 490 Seite 489 leer
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